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Aus dem Gemeindehaus 

11. August 2020 
 

Senioren 60+ laden ein auf Donnerstag, 20. August 2020 

 

zur Wanderung 

 

Route:  Schwabenberg - Flueholz - Anzflue  Baldegg 

  (über den 7-Brüggliweg durch den Eiben-Wald) 

Profil:  400 m auf und ab  

Besammlung:  09:00 Uhr Parkplatz kath. Kirche   

Verpflegung: aus dem Rucksack 

Wanderzeit: ca. 3 ½ Stunden 

Rückkehr: ca 15:00 Uhr 

Transport: alles zu Fuss 

Info/Leitung:  Josef Suter056 225 22 36 

 

Wanderung nur bei trockener Witterung! 

 

Zur Spazierwanderung, 

 

Route:  Segelhof  Tüfelsgraben  Baldegg  Birmenstorf 

Profil:  130 m auf und ab 

Besammlung:  10:10 Uhr Haltestelle Post, Richtung Baden 

  (ÖV bis Segelhof)  

Verpflegung: aus dem Rucksack oder im Restaurant Baldegg  

Wanderzeit: ca. 2½ Stunden 

Rückkehr: ca 15:00 Uhr 

Transport: mit Bus/Bahn (Halbtaxabo)  

Info/Leitung: Clemens Lüthi 079 398 66 53 

 

Spazierwanderung nur bei trockener Witterung! 

 



KANZLEI 

 Seite 2/2 

Badenerstrasse 25 

5413 Birmenstorf 

Telefon 056 201 40 65 

Telefax 056 201 40 51 

www.birmenstorf.ch 

 

Drei Arbeitsjubiläen im ersten Halbjahr 
 

Im ersten Halbjahr konnte der Gemeinderat gleich drei Mitarbeiterinnen zum Arbeitsjubiläum gratulie-

ren. 

Den Auftakt machte am 01. Januar 2020 Gaby Zehnder. Seit 15 Jahren führt sie äusserst sachkundig 

und engagiert das Schulsekretariat. 

Am 01. März 2020 waren es 25 Jahre her, seit Katja Nussbaumer-Huwyler ihre Arbeit bei der Ge-

meindekanzlei aufgenommen hat. Bis zu ihrer Familiengründung vor 6 Jahren war sie Stellvertreterin des 

Gemeindeschreibers und Leiterin der Einwohnerkontrolle. Bis zur Regionalisierung der Zivilstandsämter 

im 2004 amtete sie zudem als Zivilstandsbeamtin und unterstützt heute das Team der Gemeindekanzlei 

als versierte Mitarbeiterin im Teilpensum. 

Am 01. Juni 2020 konnte Corinne Villiger auf 5 Jahre, in der Sache äusserst beschlagene, Mitarbeit 

bei der Abteilung Finanzen Steuern zurückblicken 

Der Gemeinderat dankt den drei Frauen für ihre sehr geschätzte Mitarbeit und die Treue zur Gemeinde 

als Arbeitgeberin und hofft, noch möglichst lange auf deren Unterstützung zählen zu können. 

 

 

Sträucher entlang öffentlicher Strassen und Wege zurückschneiden 
 

Das aktuelle Wetter gefällt nicht nur uns Menschen, auch die Pflanzen fühlen sich damit sehr wohl und 

schlagen dabei da und dort über die Stränge bzw. über die Grundstücksgrenzen hinaus. 

Insbesondere die Anwohner an öffentliche Strassen, Wegen und Trottoirs werden gebeten, Sträucher 

und Bäume auf ihren Grundstücken vorschriftsgemäss auf- und zurückzuschneiden. Es gelten hierfür fol-

gende Vorgaben: 

- Seitlich hat der Rückschnitt bis auf die Grundstücksgrenze zu erfolgen. 

- Über Strassen muss der Fahrraum bis auf eine Höhe von 4,50 m freigehalten werden. 

- Über Fusswegen und Trottoirs muss die lichte Höhe mindestens 2,50 m betragen. 

- Bei Pflanzungen und Grünhecken usw. an Einmündungen und Strassenverzweigungen muss die freie 

Durchsicht in der Höhe zwischen 0,60 m und 3,00 m gewahrt bleiben. Einzelne, die Sicht hemmen-

de Bäume, sind innerhalb der Sichtzone zugelassen. 

- Bei Verkehrssignalen, Hydranten und Strassen-lampen sind die Pflanzen besonders gut zurückgeschnit-

ten werden.  

Besten Dank für Ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit aller Strassenbenutzer! 

 


